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JUGEND IN NOT

EIN APPELL AN DIE OFFENTLICHKEIT

Von Dr. W,

Dieser Aufsatz beschidftigt sich mit der

aargauischen Zwangserziehungsan-
stalt Aarburg. Er enthdlt eine schwere
Anklage. Es ist keine angenehme Auf-
gabe, derartige Aufklarungsarbeit zu
leisten.

Man soll die Offentlichkeit mit solch
unerquicklichen Dingen nur beunruhi-
gen, wenn zwei Bedingungen erfiillt sind:
Frstens, wenn einem ohne den Appell an
die Allgemeinheit die Moglichkeit fehlt,
den vorliegenden Ubelstand zu beseitigen,
und zweitens, wenn das Verhalten der
Offentlichkeit in irgendeiner Weise am
Bestehen des Ubels mitschuldig ist. Beide
Bedingungen sind hier erfiillt. Darin
liegt meine Rechtfertigung.

Aus dem Prospeld der Anstalt

«Die Anstalt hat die Aufgabe, Jugendliche,
die sich ein Vergehen haben zuschulden
kommen lassen, oder deren Erziehung be-
sondere Schwierigkeiten bietet, zu recht-
schaffenen und Orauchbaren Mdinnern zu er-
ziehen. Aufgenommen werden Jiinglinge, die
das 14. Altersjahr zuriickgelegt, das 18. aber
noch nicht angetreten haben.»

« Die Leitung der Anstalt liegt in den
Hiinden eines Direktors, der in der Durch-
fithrung seiner Erziehungsaufgabe vom Be-
amien- wund Angestelltenpersonal; Lehrer,
Geistliche, Arzt, Werkmeister und Aufseher,
unterstiitzt wird. Den Betrieb iiberwacht eine
von der Justizdirektion gewdhlte Aufsichis-
kommission wunter dem Vorsitz des Justiz-
direktors. »

Zur Berufsausbildung: «Neben einer Schrei-
nerei, Schneiderei, Schuhmacherei, Korberei
und Gdértnerei besitzt die Anstalt auch ein
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landwirtschaftliches Gut, wo diejenigen Zdg-
linge beschiftigt werden, die sich zur Aus-
bildung in einem Berufe mnicht eignen oder
sich spdter der Landwirtschaft zuwenden
wollen. »

«Um die Anstaltserziehung und insbeson-
dere die Berufsausbildung zu einem guten
Ende zu fithren, sollte die Dauer der Inter-
nierung wicht weniger als drei Jahre be-
tragen. »

Erster Einblick in die Zwangserziehungsanstalt

Im Oktober vorigen Jahres fand im
Juradérfchen Oltingen im Kanton Basel-
land ein Lehrer-Fortbildungskurs statt.
Veranstalterin war die basellandschaft-
liche Sektion des « Vereins fiir Knaben-
handarbeit und Schulreform ». Herr Dr.
Noll (Basel) leitete naturkundliche, Herr
Prof. Dr. Vosseler (Basel) geographische
Exkursionen. Die padagogische ILeitung
war mir iibertragen worden.

Am 18. Oktober fithrte uns eine geo-
graphische Exkursion auf den Juraaus-
laufer, der die Festung Aarburg trigt.
So nebenbei bentitzten wir die Gelegen-
heit, einen Gang durch die hier unter-
gebrachte aargauische Zwangserziehungs-
anstalt zu tun. Was wir dabei zu sehen
und zu horen bekamen, wiihlte uns der-
art auf, dass unsere geographischen Inter-
essen fir den Rest des Tages vollig ver-
drangt wurden. Wir sahen junge Men-
schen ohne alle jugendliche Anmut,
Jinglinge mit blassen Gesichtern, ver-
drossenen, scheuen Mienen und gedriick-
ter Haltung. Wir sahen Arbeits-, Wohn-
und Schlafstitten, denen jede Behaglich-



keit, jede Wiarme, jede menschlich-liebe-
volle Atmosphire fehlt. Wir horten von
Einrichtungen und Erziehungspraktiken,
deren piadagogische Sinnwidrigkeit und
Grausamkeit jedem Unvoreingenomme-
nen zum Bewusstsein kommen muss.
Wir verliessen Aarburg in tiefer Nie-
dergeschlagenlieit. Auf der Fahrt nach
Olten gaben wir uns dann Rechenschaft,
dass den Zéglingen unser Mitleid allein
gar nichts niitze. Wir beschlossen, einen
Versuch zu machen, ihnen Hilfe zu brin-
gen. Wir glaubten, dies am besten durch
einen Brief an die verantwortliche Be-
horde bewerkstelligen zu konnen. Die
moralische  Legitimation zu  diesem
Schritte sahen wir in unserer Zugehorig-
keit zum Krzieherberuf. So wurde noch
am selben Tage diese Eingabe abgefasst:

«Qlten, den 18. Oktober 1935.

An den hohen Regierungsrat
des Kantons Aargau, Aarau.

Die wunterzeichneten schweizerischen Er-
zieher und Erzieherinnen haben heute die
Zwangserziehungsanstalt Aarburg besichtigt.
Dieser Besuch hat uns einen niederschmet-
ternden Gesamiteindruck hinterlassen.

Unser piddagogisches Gewissen veranlasst
uns, unserer Uberzeugung Ausdruck zu ge-
ben, dass das dort waltende Erzichungs-
system in keiner Weise neuzeitlichen erzie-
herischen Einsichten und Erfahrungen ent-
spricht. Im besonderen befremdete uns die
geradezu menschenunwiirdige Unterbringung
der Zoglinge in Striflingszellen. Diese trost-
losen Gelasse, welche nachts abgeschlossen
werden, sind ausserstande, den jungen Men-
schen auch nur das bescheidenste Minimum
von Heimatgefiihl zu verschaffen.

Wir verkennen mnichit die mannigfaltigen
Schwierigkeiten der Betreuung dieser in
mancher Hinsicht mit asozialen Ziigen behaf-
teten Pfleglinge. Es scheint uns aber, dass
die Riickeingliederung in die menschliche
Gesellschaft durch solche Methoden der Iso-
lierung geradezu verhindert wird. — Um nur
auf einen weiteren Ubelstand noch hinzu-
weisen, méchten wir unserer Uberzeugung
Ausdruck geben, dass das scharf gehand-
habte Redeverbot keinem wverniinftigen Er-

ziehungsziele dienen kann. Wenn z.B. bei
der handwerklichen Arbeit niemals gespro-
chen, auch nicht gesungen werden darf, so
kénnen wir darin lediglich eine sinnlose Be-
driickung des jugendlichen Gemiites sehen,
welche alle gesunde Arbeitsfreude ddmpien
und alle guten Regungen lihmen muss.

Gestaiten Sie, sehr geehrte Herren Regie-
rungsrdite, dass wir lhnen nahelegen, die
Zwwangserziehungsanstalt Aarburg einer durch-
greifenden pidagogischen Revision zu unter-
ziehen. Wir glauben, dass dies am besten auf
Grund eines Gutachtens einer Komunission
pddagogischer Fachleute geschehen kinnie.

Es wiirde uns zur besonderen Beruhigung
gereichen, wenn Sie uns iiber Ihre diesbezii-
lichen Massnahmen orientieren wollten. Ihre
werte Riickdusserung belieben Sie an die
Adresse des Erstunterzeichneten zu richien.

Mit worzilglicher Hochachtung zeichnen :

(Es folgen 36 Unterschriften.) »

Das Justizdepartement gibt keine Auskunft

FEs vergingen drei Monate, ohne dass
wir einer Antwort gewiirdigt wurden.
Dann erkundigten wir uns bei der aar-
gauischen Erziehungsdirektion nach dem
Schicksal unserer Eingabe. Wir erhielten
darauf folgenden Brief, datiert von Aarau,
am 28. Januar 1936:

«Ihr Schreiben wom 21. Januar 1936 an
die Erziehungsdirektion ist uns als der zu-
stindigen Instanz iiberwiesen worden. Wir
teilen Ihnen mit, dass seinerzeit von der Auf-
sichtskommission eine Priifung der gegen-
wdrtigen Verhdltnisse in der Zwangserzie-
hungsanstalt Aarburg angeordnet worden ist,
und zwar schon bevor die von Ihnen, und
35 weiteren Unterzeichneten an den Regie-
rungsrat gerichtete Eingabe vom 18. Oktober
1935 eintraf. Diese Untersuchung ist gegen-
wdrtig noch im Gange. [hrem Begehren, sie
seinerzeit wvon deren Ergebnisse und den
angeordneten Massnahmen in Kenninis zu
setzen, werden wir keine Folge leisten kion-
nen, da es sich hier um eine rein interne
Angelegenheit handelt.

Hochachtend

Der Justizdirektor : (gez.) Riittimann.»
Juristisch genommen mag der Herr
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Justizdirektor mit der «rein internen
Angelegenheit » wohl recht haben. Er
kann von uns aber nicht erwarten, dass
sich dabei unser Gewissen beruhige. Die
Anordnung einer « Priifung der gegen-
wirtigen Verhiltnisse » durch eine Auf-
sichtskommission, die jahrelang die trau-
rigen Zustinde auf Aarburg entweder
ibersehen oder dann bewusst geduldet
hat, bietet uns wenig Gewihr fiir eine
wirkliche Sanierung.

Ich habe aber nach jener Absage vom
28. Januar abermals drei Monate mit
dem Appell an die Offentlichkeit zuge-
wartet, in der Hoffnung, diese unange-
nehme Aufgabe konnte mir dadurch er-
spart werden, dass in Aarburg doch eine
entscheidende Besserung eintrete. Da aber
bis heute noch nichts von Belang gesche-
hen ist (ich zog private Informationen
ein), schreite ich nun zur Publikation; es
ist das einzige Mittel, das mir zur Ver-
fligung steht, um den Zoglingen von
Aarburg Hilfe zu bringen. Die Verant-
wortung dafiir, dass es nicht auf direk-
terem Wege moglich wurde, trigt allein
die zustindige Behorde.

Ein friheres Urteil tiber Aarburg

Ich habe mich in den vergangenen
Monaten bemiiht, jenen personlichen
Eindruck von Aarburg durch zuverlissige
Auskiinfte zu erginzen. Dabei ergab sich
die Erfahrung, dass zahlreiche Leute
etwas von Aarburg als einer sehr finste-
ren Erziehungsstitte wissen, so dass man
wieder einmal mehr zu der Erkenntnis
kommen kann, dass es sehr viel braucht,
bis weitherum bekannte Ubelstinde in
unserem Gemeinwesen beseitigt werden,
wenn die unmittelbar Betroffenen sich
nicht selbst wehren kénnen.

Schon vor Jahren wurde da und dort
an dieser Anstalt bittere Kritik geiibt.
Wir wollen hier nur einen friitheren
Zeugen aufrufen, den hochangesehenen
bernischen Generalprokurator
FritzLanghans (gest. 1931). Die-
ser Menschenfreund hat ein ganz beson-
deres Verdienst daran, dass die ehemalige
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bernische Zwangserziehungsanstalt Trach-
selwald durch die in mancher Hinsicht
vorbildliche Nacherziehungsanstalt auf
dem Tessenberg ersetzt wurde. Von Lang-
hans werden u. a. diese Urteile iiber Aar-

burg verbiirgt (sie liegen heute mehr als
zehn Jahre zuriick):

«Die Anstalt ist eine Schande tiir den
Kanton Aargaw und die ganze Schweiz. Ich
habe dort nur besser gelernt, was wir unter
allen Umstinden zu wvermeiden haben. Das
absolute Zuchthausregime, und zwar das aus
der schlechtesten Zeit des Nichtverstehens
der Jugendrechispflege, muss die jungen
Leute dort wvollends verderben. Es ist ganz
unmaglich, dass die jungen Leute, einmal
entlassen, nicht rickfillig werden. »

Und, in einem andern Zusammenhang:

« Was wir in Aarburg gesehen haben, ist
grausam und unmenschlich. Es ist so unver-
niinftig als méglich, junge Leute in dieser
Weise bessern zu wollen. Im Gegenteil : Ich
bin iiberzeugt, dass daselbst allfilliy Unver-
dorbene oder wenig Verdorbene die Anstalt
wesentlich schlimmer wund gemeingefihrli-
cher werlassen, als sie sie betraten. Sie ist
ein Zuchthaus, wund zwar nichi einmal ein
zwecksmissiges. Von eigentlicher Nacherzie-
hung kann dort, sogar wenn die Beamten
und das Personal es anstrebten, keine Rede
sein. »

Fast zufillig kam ich dann zu Beginn
dieses Jahres mit einer Personlichkeit in
Beriihrung, welche die Verhéltnisse auf
Aarburg seit Jahren aus eigenster An-
schauung bis in alle Einzelheiten hinein
aufs Genaueste kennt. Sie stellte mir auf
meine Bitte hin einen ausfiihrlichen Be-
richt tiber die gegenwirtigen Zustinde
in der Anstalt zur Verfiigung. Auf die-
sem Bericht basieren die nachfolgenden
Streiflichter, durch welche die padago-
gische Situation auf Aarburg einiger-
massen erhellt werden soll. Wir haben
guten Grund, alles Vertrauen in die Zu-
verldssigkeit der Mitteilungen unseres
Gewihrsmannes zu setzen, schon deshalb,
weil dasselbe Material auch bei der Auf-
sichtsbehorde der Anstalt deponiert wor-
den ist.



Erziechung zur Ordnung

Monatelang fehlte es im Speisesaal an
ausreichender Bestuhlung. Einige Stiihle
liegen total defekt an einem Haufen in
einer Ecke.

Die Beleuchtung im Speisesaal ist vol-
lig ungeniigend. Wochenlang brannten
von sieben Lampen nur zwei oder drei.
Die andern sind demoliert, Dréihte sind
los, Fassungen hingen herab, Lampen-
schirme sind zertrimmert. Der Rapport
eines Lehrers bleibt erfolglos. Man muss
schliesslich. froh sein, wenn vier bis finf
Lampen den grossen Saal notdiirftig er-
hellen.

Das Besteck ist oft in einem bedenk-
lichen Zustande, schlecht abgewaschen
und rostig. « Es gibt gesottene Kartof-
feln. Die Buben wissen nicht, womit sie
sie schilen sollen, da sie keine Messer
erhalten haben. Der eine nimmt die Fin-
gerndgel zu Hilfe, der andere isst sie mit-
samt der Haut. » Reklamationen in der
Kiiche. Antwort: « Die Frau Direktor
gibt keine heraus, die Buben konnen ja
den ILoffelstiel beniitzen. »

Die Anstaltsleitung kiimmert sich
nicht darum, dass die Zoglinge auch an-
stindig essen lernen. « Es wird vergeudet,
geschandet, Kaffee und Brot direkt ver-
saut. »

« Drei volle Jahre lang wurden die
Betten nicht mehr gereinigt. Staub, dik-
ker Staub. Spinnen krochen aus den Ma-
tratzen, wenn man sie hob. Die Nacht-
geschirre waren in einem bedenklichen
Zustande. » Ein Angestellter, der diese
Zustinde rapportierte, wurde unsanft ab-
gestellt. :

Ein Einzelbeispiel: « Ein Vierteljahr
nachdem der Zogling B. entlassen wor-
den war, lagen seine Hosen noch auf dem
Boden, wie er sie ausgezogen hatte, das
Hemd in einer Ecke, die Schuhe mitten
im Zimmer, die Kleider an einem Hau-
fen auf dem Bett. In einer andern Ecke
liegen Anstaltskleider an einem Haufen,
Kleider in einer Fcke in einem alten
Korbe, aber alles grau, verstaubt, ver-
dorben. »

Fe

C. Schellhammer

Trotz Meldungen durch Lehrkrifte
haben zahlreiche Zoglinge in ihren elen-
den Zellen defekte Tische, Stiihle und
Nachtstiihle.

Im Geiste folgender Episode werden
dann die Ordnungswidrigkeiten der Zog-
linge bekampft: « Wiederholt wurde rap-
portiert, dass die Burschen des Nachts die
Nachthemden nicht anzogen. Dem wol-
len wir griindlich abhelfen, meinte der
Direktor, machte mit Lehrer S. und dem
Oberaufseher nachts 9 Uhr die Runde
und liess alle Erwischten, zwanzig an der
Zahl, im Taghemde, das Nachthemd un-
ter dem Arm, im Hofe antreten (also nur
mit Hemd und Pantoffeln bekleidet), im
Giansemarsch durch den Hof marschieren,
die Treppen hinauf bis hinten an den
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offenen Hof hinter der Anstalt. Dort
mussten sich die Burschen in zwei Glie-
der aufstellen, die Hemden wechseln und,
das Taghemd nun unter dem Arm, wie-
der zuriickbummeln. »

Die allgemeine Unordnung wird auch
durch folgendes Vorkommnis beleuchtet:

« Direktor und Oberaufseher sind auf -

dem Iofe. Der Meisterknecht sagt, er
habe da Geld fiir verkaufte Milch, ob
sie es mitnehmen wiirden. Der Direktor
weist es ab. Der Oberaufseher nimmt es
mit. Die Jacke mit dem Gelde drin
hangt er im kleinen Speisesaal an den
Haken und vergisst es. Nach Wochen ver-
langt der Meisterknecht eine Quittung.
Da ist das Geld verschwunden. Zigling
E. hat es gestohlen, Zogling B. erhielt
einen Teil davon und der kleine K. half
beim Essen der gekauften Waren. E. er-
hélt eine Ohrfeige, dem B. werden die
Haare kurz geschnitten und der kleine
K. wird mit dem Gummischlauch ver-
priigelt. »

« Pakete fiir die Zoglinge lagen oft so
lange herum, bis der Inhalt ungeniesshar
wurde. »

Strafen

Die erzieherische Unfédhigkeit des Di-
rektors fiihrt zu einer bedenklich gelok-
kerten Disziplin. Als Gegenwirkung
setzt eine iiberaus harte Strenge ein.

Unser Gewahrsmann berichtet dartiber:

« Ich habe seit mehr als einem Jahre
(mit einziger Ausnahme des Weihnachts-
tages) keinen Sonntag mir merken kon-
nen, an dem weniger als zehn Zoglinge
Zellenarrest hatten, wohl aber verschie-
dene Sonntage mit mehr als zwanzig
Zellenstrafen. Am 14. Juli z. B. allein
21 Zellenarreste, 5 bei Wasser und Brot,
am 21. Juli hatten 15 Zellenarrest, am
28. Juli 26, 6 bei Wasser und Brot. In
andern Monaten sieht es nicht besser aus.
Nichts zu Mittag erhielten im Juli 1935
fiinf Zoglinge, W. K. hatte 4 Tage Ein-
zelhaft, J. und R. hatten Dunkelarrest
und kein Bett. Ferner hatten neun zu-
riickgebrachte Ausreisser den ganzen
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Monat keine Pause und jeden Sonntag
und abends Arrest. »

Im Rapport an die Justizdirektion
heisst es: 22 Verweise, 53 heller Arrest
(riihrt von den Entweichungen her) -—
sonst nichts.

Fir den Monat August notierte ich
mir: 74 Sonntagsarreste (6 bei Wasser
und Brot), 10 Ausreisser hatten nie
Pause, jeden Sonntag Arrest, 7 Ziglinge
erhielten mit dem Gummischlauch Prii-
gel, 2 Zoglinge hatten 18 resp. 28 Tage
Dunkelarrest und kein Bett, 2 hatten
50 Liter Milch zu bezahlen, 3 erhielten
nichts z'Vieri, 2 nichts zu Mittag.

Nach Aarau wurde berichtet: Ver-
weise 24, Strafdiat —, heller Arrest
30, Dunkelarrest —, schmale Kost —,
Finzelhaft —, andere Strafen, Bussen —.

Die zahlreichen Priigelstrafen spielen
sich in ausserordentlich widerwirtiger
Weise ab. Man stelle sich das Bild vor:
« Ein 19jidhriger Bursche hat auf den Bo-
den zu knien, sich iiber ein niederes
Béanklein zu legen und dann haut der
Oberaufseher mit einem Gummischlauch
auf das Gesiss, dass es klatscht, und der
Direktor steht dabei und schaut zu! Er
war bei all den zahlreichen Exekutionen
dabei. »

Krasse Parteilichkeiten machen das
Ubel noch schlimmer. «... die einen
werden mit Priigel, Wasser und Brot, mit
Entzug des Bettes bestraft, wihrend an-
dere fiir gleiche Vergehen straflos aus-
gehen », je nach ihrer Stellung zum
Direktor.

Ausreisser

Die sinnlose Strenge und Bedriickung
fiihrte zu einer Zunahme der Entwei-
chungsfille. Im Jahre 1935 ereigneten
sich deren 25 — nicht eingerechnet eine
Anzahl weiterer Ziglinge, die im letzten
Moment am Ausreissen verhindert wer-
den konnten.

« Ein Teil der Ausreisser wurde bei
der Riickkehr durchgepriigelt, dann
nahm man ihnen das Bett aus der Zelle,
so dass sie wochenlang (anfinglich 6 Wo-
chen) auf dem blossen Boden schlafen

Pholo: Hans Baumgartner



mussten, entzog ihnen fiir ein Viertel-
jahr simtliche Pausen, verschiedene wur-
den in den Dunkelarrest versetzt, hatten
wochenlang keine andere Bewegung als
von der Dunkelzelle mit dem Nachtge-
schirr zum Abort und wieder zuriick in
die vollstindig kahle und dunkle Zelle.
Durch den geschlossenen Fensterladen
drang durch fiinf fingerdicke Locher die
einzige frische Luft. Es war entsetzlich,
was da einem manchmal fiir Diifte ent-
gegenstromten, wenn man das KEssen
bringen musste. Vier Wochen lang in
einer solchen Luft! Miissen da statt Bes-
serung nicht die bittersten Rachepline
erstehen? Als ich einen dicht bei der Tiire
am Boden liegend vorfand, meinte er, er
hitte da durch die Tiirspalte am Boden so
am ehesten frische Luft. J. wurde von der
Entweichung mittags 12 Uhr zuriickge-
bracht. Er musste sich im Schulzimmer
entkleiden und dann bis 4 Uhr im Hemd
im offenen Gang stehenbleiben. Natiir-
lich wurde auch er griindlich verpriigelt.
s gelang ithm dann, mit IHilfe eines Ka-
meraden, auszubrechen und nach Basel
zu fliehen.

Ziogling D. machte im Cachot einen
Selbstmordversuch, indem er sich mit
dem Rasiermesser am Bein eine Ader zu
6ffnen versuchte. Trotzdem die Hosen
voll von Blut waren, bekam er keine an-
deren. Kurze Zeit hernach gelang ihm
ein IFluchtversuch. Nach drei Wochen
wurde er wieder eingeliefert und erhielt
wieder die gleichen, ungewaschenen,
stinkenden Hosen. »

« Die zuriickgebrachten Ausreisser er-
halten farbige Hosen. Mehr als zwei Mo-
nate tragen sie die Hosen Sonntags und
Werktags und stinken, dass man in der
Schule die Fenster 6ffnen muss. »

Verkehr mit den Angehérigen

Wir lesen im Anstaltsprospekt:

«Der gesamte Verkehr mit den Angehi-
rigen des Zoglings steht unter der Kontrolle
der Anstaltsdirektion. Bei qutem Betragen
ist den Zdglingen gestattet, an Verwandte
monatlich einmal zu schreiben und von die-
senwiederum in nicht allzu kleinen Zwischen-
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rdumen Briefe zu erhalten. Unschicklichkei-
ten, Schimpfereien wund dergleichen werden
nicht befordert bzw. abgeliefert. Die Briefe
der Zoglinge sind an die Direktion der An-
stalt Aarburg zu richten. Zeitungen wund
Postkarten anstissigen Charakters werden
nicht abgeliefert. Zoglinge, deren DBetragen
zu keinen Beschwerden Anlass gibt, diirfen
nach eingeholter Erlaubnis der Direktion
auch zeitweise, d.h. monatlich einmal, Be-
suche ihrer Angehorigen empfangen. Die
Besuchszeit ist auf Sonntag zwischen 1 und
4 Uhr angesetzt.

Die Besuche finden unter Aufsicht statt.
Sie dauwern in der Regel eine Viertelstunde.
Unschickliche Mitteilungen heben den Be-
such sofort auf. Kleine Gaben sind beim
Besuch dem Portier oder dem aufsichtfiih-
renden Beamten abzugeben. Uber deren Ab-
gabe entscheidet die Direktion.»

Es ist schwer, hinter dieser despoti-
schen Reglementierung irgendeinen pada-
gogischen Sinn zu entdecken. Der gesamte
Briefwechsel steht unter Zensur und
diese armen Biirschchen diirfen ihre Mut-
ter, ihre Schwester, ihre Grossmutter nur
einmal im Monat etwa eine Viertel-
stunde im Beisein eines Anstaltsbheamten
sehen. Das sind einfach unverstindliche
Quilereien.

Aber die Praxis verkiirzt den Zoglin-
gen gelegentlich selbst noch dieses klag-
liche Recht. Unser Gewihrsmann be-
richtet:

« Im Bureau auf dem Pulte des Direk-
tors liegt die Post oft tage- und wochen-
lang auf einem Haufen, unerledigt. So
kommt es, dass sehr oft Besuchsanzeigen
erst verteilt werden, wenn der betreffende
Sonntag schon vorbei ist und der Zégling
auf dem Spaziergang war, der Besuch
umsonst erschien. »

Ein anderes Beispiel: Zigling S. darf
seine kranke Mutter in Olten besuchen.
Der Direktor erlaubt ihm, «in Zivil »
zu gehen. Der Oberaufseher aber ver-
weigert dem Jungen die IHerausgabe der
privaten Kleider. Alle Berufung auf die
Trlaubnis des Direktors, der diesem Be-
amten gegeniiber #Husserst schwach und
unselbstindig ist, hilft nichts.
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Heilpadagogik

«B. ist Bettnidsser. Dem schwichlichen,
aus tiiberaus traurigen Verhiltnissen
stammenden Burschen sieht man es an,
dass der Grund dazu in der Erziehung
und in der schwachen Konstitution liegt.
Iir wird mit dem Gummischlauch durch-
gehauen, wiederholt, und muss dann im
Speisesaal vor seinen 90 Kameraden zur
Strafe genau erzdhlen, dass er das Bett
gendsst, wie er {iher das Béanklein liegen
musste und dann unter den Augen des
Direktors vom Oberaufseher durchge-
hauen wurde. »

Was sind das fiir Methoden! Was fiir
furchtbare Verheerungen miissen in jun-
gen Seelen durch solch grausame Demii-
tigungen angerichtet werden! Da wird
seit Jahrzehnten in Wort und Schrift die
Erkenntnis verbreitet, dass Bettndssen —
soweit es nicht auf einer Organschwiche
beruht — meist ein sehr kompliziertes
neurotisches ILeiden sei, und in einer
staatlichen Anstalt kommen heute noch
gegen dies Ubel Praktiken zur Anwen-
dung, die jeder padagogischen Vernunft
Hohn sprechen!

«Der Zogling G. zeichnet gerne, wahl-
los, was er an Vorlagen erwischen kann.
Eines Tages, als er ein neues Bild fertig
hat, gibt es eine Ansammlung von Zig-
lingen vor seiner Zelle, die es alle sehen
wollen. Der Werkmeister aber michte
einschliessen. s gibt Streit und G. wird
vor den Direktor zitiert. Dieser speist den
Jungen hier und spiter in der Werkstatt
ab mit den Worten: ,,Du willst mit den
Zeichnungen die Buben in deine Zelle
locken, um Unsittlichkeiten zu machen.
Du wirst noch an mich denken, dass ich
am 5. November zu dir sagte, du werdest
einst in einem Strassengraben landen.
Ubrigens muss ich nur deine Schrift an-
sehen, dann weiss ich, dass du ein Lump,
ein Gauner bist. Du hast sowieso etwas
Schweres auf dem Gewissen.” »

Dies nur ein Beispiel, wie auf Aar-
burg « Ermutigungspidagogik » getrie-
ben wird. Die Ziglinge werden gelegent-
lich auch mit griobsten Ausdriicken be-
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schimpft (Lump, Gauner, Halunke usw.).
Durch eine solche Behandlung wird in
den Zoglingen natiirlich der letzte Funke
von Selbstachtung ausgeloscht — wo
doch alles daran gesetzt werden sollte,
das vielfach misshandelte und erschiit-
terte Selbstgefiihl dieser Sorgenkinder
der Gesellschaft mit aller Sorgfalt neu
aufzubauen.

Scl‘tlussbemerlcungen

Unser Material {iber Aarburg ist mit
diesen Darstellungen bei weitem nicht
erschopft. Aber wir wollen das traurige
Bild nicht weiter entrollen.

Wir haben hier in bewusst einseitiger
Weise diistere Ziige gezeigt. s gidbe von
Aarburg auch Exrfreulicheres zu berich-
ten. Aber diese helleren Seiten jenes An-
staltshetriebes vermdgen in keiner Weise
die schweren erzieherischen Mingel aus-
zugleichen. Die piddagogischen Zustinde
auf Aarburg schreien direkt nach
einer Reform von Grund auf.

Es ist ein grosses Unrecht, junge Men-
schen in der Weise, wie es in Aarburg
geschieht, um alles echte Gliick der Ju-
gendjahre zu betriigen. Auf dies Gliick
haben selbstverstindlich auch die Ju-
gendlichen Anspruch, die eine abwegige
Entwicklung hinter sich haben und mit
dem Gesetz in Konflikt kamen. Es ist ein
unerhortes Unrecht, Jugendliche seelisch
in einer solch finsteren Atmosphire der
Lieblosigkeit und des gegenseitigen Miss-
trauens verwahrlosen zu lassen.

Was auf Aarburg geschieht, ist aber
auch der menschlichen Gesellschaft ge-
geniiber in keiner Weise zu verantwor-
ten. Die Allgemeinheit hat ein brennen-
des Interesse daran, dass moralisch ge-
fihrdete und bereits entgleiste Jugend-
liche mit Aufwand aller wahrhaft pada-
gogischen Weisheit aufs sorgfiltigste
nacherzogen werden. Es gilt, die mannig-
faltige chaotische, asoziale und destruk-
tive Seelenhaltung dieser Zoglinge zu
besiegen und alles aufzubieten, um die
schlummernde, verschiittete oder nur ru-
dimentir  vorhandene Gemeinschafts-



fahigkeit dieser Menschen zur Entwick-

lung zu bringen.

Es gibt in der Schweiz eine Reihe von
Nacherziehungsanstalten, die gut einge-
richtet sind und trefflich gefiihrt werden.
In ihnen wird der Erweis erbracht, dass
solche Zboglinge, wie sie Aarburg beher-
bergt, durchschnittlich in betrichtlichem
Masse erziehbar sind. Der Aufwand einer
durchgreifenden Reform wiirde sich des-
halb erzieherisch auch fiir die Anstalt
Aarburg lohnen, deren zirka 90 Zig-
linge sich tiibrigens nur rund zu einem
Drittel aus eigentlich « Kriminellen »
(gerichtlich Eingewiesenen) rekrutieren.

Im {ibrigen lassen sich aus den Aar-
burger Erfahrungen Schliisse ziehen, wel-
che iiber den Interessenkreis dieser An-
stalt hinaus allgemeine Geltung bean-
spruchen diirfen. In diesem allgemeinen
Sinne mochte ich zum Fall Aarburg heute
noch dies sagen:

1. Die Betreuung moralisch abwegiger
Jugendlicher ist in allervorderster Li-
nie nicht eine fiirsorgerische, nicht
eine administrative, nicht eine juristi-
sche, sondern eine erziehertsche An-
gelegenheit. Hs sollte deshalb absolut
selbstverstandlich sein, dass die Lei-
tung einer Nacherziehungsanstalt einem
Péadagogen anvertraut wird, einem Pa-
dagogen, der durch natiirliche erziehe-
rische Neigung und Begabung, sowie
durch zweckmaissige Ausbildung und
Berufserfahrung moglichst gut quali-
fiziert sein sollte. Fiir solche Posten
sind nur die Tiichtigsten gut genug.

Statt dessen kommt es immer noch
vor, dass als Direktoren von FEr-
ziehungsanstalten in  erster Linie

Verwaltungsmidnner, Landwirte usw.

angestellt werden. Der derzeitige Di-

rektor von Aarburg z. B. hat den Bil-

dungsgang eines diplomierten ILand-
wirtes durchlaufen. Man kann von ihm
gerechterweise gar nicht verlangen,
dass er den schwierigen Aufgaben
einer wirklichen Nacherziehungsanstalt
gewachsen sei. — Dass in Aarburg ein

Mann dieses Berufes den Direktoren-

posten erhielt, ist iibrigens deshalb

besonders befremdlich, weil hier die
Landwirtschaft nur eine untergeord-
nete Rolle spielt (von den zirka 90
Zoglingen sind durchschnittlich nur
5—6 stindig auf dem Gutshofe be-
schiaftigt; die Anstalt ist auch 6kono-
misch nur in ganz bescheidenem Masse
von ihrer Landwirtschaft abhingig).
2. Als Lehrer und tbrige Erzieher einer
solchen Anstalt sollten moglichst hoch-
wertige Leute gewonnen werden. Man
sollte bestrebt sein, ihnen ihr schweres
Amt durch méglichst erfreuliche Ar-
beitsbedingungen und gute Besoldung
zu erleichtern. (Heute liegen die Ver-
hiltnisse vielfach so, dass gerade die
tiichtigsten Lehrer solche Stellen nur
solange versehen, bis sie « etwas Besse-
res » gefunden haben.)
.In die Aufsichtskommissionen solcher
Anstalten sollten ausschliesslich ganz

(@3]

besonders warmbherzige, menschen-
freundliche und piddagogisch stark in-
teressierte  Personlichkeiten gewihlt

werden, Leute natiirlich, die mit ihrer
Giite auch praktischen Sinn verbin-
den und die sich keinen Sand in die
Augen streuen lassen.

*

Die griindliche und gliickliche innere
und #ussere Umgestaltung der Anstalt
Aarburg kann nur gelingen, wenn sie
unter Beizug einer Personlichkeit mit tiber-
ragender organisatorischer und pddagogi-
scher Sachkenntnis erfolgt. Ich denke dabei
an Mianner wie C. A. Loosli, dessen
Kampfschriften fiir eine menschliche und
zweckmissige Anstaltserziehung alles we-
sentliche enthalten, was in unserer Zeit
zum Thema Anstaltsreform zu sagen ist.
(«Anstaltsleben », « Ich schweige nicht»!)
Anfinglich als lastiger Kritiker aufs Hef-
tigste bekdmpft, wurde er spiter zu posi-
tiver Reformarbeit manchenorts beige-
zogen. KEr hat dabei bewiesen, dass er
mehr kann als kritisieren und fordern.
Ein Heer von Stiefkindern des Schick-
sals in unserem Volke verdankt heute
diesem tapferen Manne eine sonnige und
fruchtbare Jugend.

17



	Jugend in Not : ein Appell an die Öffentlichkeit

